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RS OGH 1958/9/24 6Ob211/58
(6Ob230/58)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.09.1958

Norm

ZPO §521 Abs2

Rechtssatz

Läßt durch ein Verschulden des Gerichtes ein Beschluß eine "Beschwer" nicht mit Sicherheit erkennen, beginnt die

Rekursfrist für den Beschwerten erst mit der Zustellung des Ergänzungsbeschlusses zu laufen.
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